


























Satzung (!er Spielvereinigung Rieden I V 

§ 17 Auflösung des Vereines

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter
Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung
beschlossen werden. In dieser Versammlung müssen vier Fünftel der
stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist
eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Kommt
eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine
weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung
hinzuweisen.

In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die
dann die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben.

2. Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke verbleibende Vermögen fällt an die Gemeinde
Rieden mit der Maßgabe, es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Satzung zu verwenden.

§ 18 Sprachregelung

Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereines bei 
Funktionsbezeichnungen die weibliche oder männliche Sprachform verwendet wird, 
so können unabhängig davon alle Ämter von Frauen und Männern besetzt werden. 

§ 19 Inkrafttreten

Die Satzung wurde bei der Mitgliedsversammlung am 22.07.2023 in Rieden 
geändert, beschlossen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

Rieden, den 22.07.2023 

Der Vorstand: 

Sascha Kesslau, 1. Vorsitzender Martina Zell, 2. Vorsitzende 
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